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ERSTER TEIL  
Einleitende Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen Wege im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. Für die 

Bundesfernstraßen gilt das Gesetz nur, soweit das Bundesfernstraßengesetz in der Fassung vom 19. 

April 1994 (Bundesgesetzblatt I Seite 855) in der jeweils geltenden Fassung keine Regelung trifft. 

 

(2) Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass dieses Gesetz oder einzelne seiner Vor-

schriften auf bestimmte Wege, die zu einer öffentlichen Grün- oder Erholungsanlage gehören, neben 

dem Gesetz über Grün- und Erholungsanlagen vom 18. Oktober 1957 (Sammlung des bereinigten 

hamburgischen Landesrechts I 2133-a), zuletzt geändert am 11. Juli 1989 (Hamburgisches Gesetz- und 

Verordnungsblatt Seite 132), anzuwenden sind. 

 

§ 2 Öffentliche Wege 
(1) Öffentliche Wege im Sinne dieses Gesetzes sind alle Wege, Straßen und Plätze, die dem Gemein-

gebrauch gewidmet sind und nicht zu einer öffentlichen Grün- und Erholungsanlage gehören. 

 

(2) Zu den öffentlichen Wegen gehören: 

1. der Wegekörper; 

das sind insbesondere der Wegegrund, der Wegeunterbau, die Wegedecke, die Brücken, Tunnel, 

Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Rampen, Stützmauern, Trenn-

, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen; 

2. der Luftraum über dem Wegekörper; 

3. das Wegezubehör; 

das sind die Beleuchtung, die Verkehrszeichen und die sonstigen Anlagen, die der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Straßenverkehrs, dem Schutz der am Verkehr Teilnehmenden oder der Anliegerin-

nen und Anlieger oder der Ordnung auf dem Wege dienen, und die Bepflanzung. 

Bei öffentlichen Wegen auf Hochwasserschutzanlagen gehören zum Wegekörper lediglich der Wegeun-

terbau und die Wegedecke. 

 

§ 3 Anliegerinnen und Anlieger 
(1) Anliegerinnen und Anlieger im Sinne dieses Gesetzes sind die Eigentümerinnen und Eigentümer 

sowie die Erbbau- und Nießbrauchsberechtigten der Grundstücke, die an die öffentlichen Wege angren-

zen. 



 

 

 

 

(2) Ist ein Grundstück von dem öffentlichen Weg durch Wasserläufe, Gräben, Böschungen, Gleisanla-

gen oder ähnliche nicht zum Weg gehörende Geländestreifen getrennt, so bleibt die trennende Fläche 

außer Betracht, wenn eine Verbindung des Grundstücks mit dem Weg durch eine geeignete Anlage 

(Brücke, Überfahrt oder dergleichen) hergestellt oder zulässig ist. 

 

(3) Für öffentliche Wege auf oder an Deichen sind die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass die Eigentümerinnen und Eigentümer eines auf dem Deich errichteten Gebäudes für die mit sei-

nem Anwesen genutzte Deichstrecke als Anliegerinnen und Anlieger gelten. 

 

§ 4 Wegeeigentum 
(1) Grundflächen, die als öffentliche Wege gewidmet sind und der Freien und Hansestadt Hamburg 

gehören, stehen einschließlich der in § 2 Absatz 2 genannten Gegenstände im öffentlichen Eigentum 

der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Freie und Hansestadt Hamburg kann ausnahmsweise, insbe-

sondere bei über- oder unterbauten, für den Fußgängerverkehr vorgesehenen Wegeflächen, vom Er-

werb der Grundflächen absehen und auf die Begründung öffentlichen Eigentums verzichten. Das öffent-

liche Eigentum am Weg steht, soweit es sich auf öffentliche Abwasseranlagen bezieht, die keine bauli-

chen Anlagen im Sinne des § 4 Absatz 4 Satz 1 sind, der Hamburger Stadtentwässerung zu. Das öffent-

liche Eigentum begründet eine hoheitliche Sachherrschaft. Die in öffentlichem Eigentum stehenden 

Gegenstände sind dem Rechtsverkehr entzogen. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, insbeson-

dere über den Besitz und das Eigentum, finden keine Anwendung. 

 

(2) Das öffentliche Eigentum an einer Grundfläche oder an einem sonstigen Gegenstand besteht, so-

lange diese zum Öffentlichen Weg gehören. Öffentliches Eigentum entsteht frühestens mit dem Zeit-

punkt, in dem die Freie und Hansestadt Hamburg nach bürgerlichem Recht unbelastetes Eigentum er-

wirbt. Endet die Zugehörigkeit zum öffentlichen Weg, so ist die Freie und Hansestadt Hamburg wieder 

Eigentümerin im Sinne des bürgerlichen Rechts. 

 

(3) Werden Gegenstände im Sinne des § 2 Absatz 2 getrennt, so verwandelt sich das öffentliche Eigen-

tum an ihnen in bürgerlich-rechtliches Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg oder derjenigen, 

denen die Freie und Hansestadt Hamburg die Aneignung gestattet hat. 

 

(4) Bauliche Anlagen, die auf oder unter einer in öffentlichem Eigentum stehenden Grundfläche in Aus-

übung einer Befugnis nach dem Fünften Teil dieses Gesetzes hergestellt worden sind, werden nicht 

Bestandteile dieser Grundfläche. Bestehen solche baulichen Anlagen bei der Entstehung des öffentli-

chen Eigentums, so verlieren sie gleichzeitig die etwaige Eigenschaft als Bestandteil des Wegegrundes. 

 

(5) Grundflächen, an denen öffentliches Eigentum entstanden ist, sind aus dem Grundbuch auszu-

schneiden und zum öffentlichen Grund zu tilgen. 

 

§ 5 Haftung 



 

 

 

Die Rechte und Pflichten, die der Freien und Hansestadt Hamburg und ihren Bediensteten in Zusam-

menhang mit der Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere mit der Anlage, Unterhaltung und Be-

nutzung der öffentlichen Wege zustehen oder obliegen, bestimmen sich ausschließlich nach den Vor-

schriften des öffentlichen Rechts. Die Pflichten werden als Amtspflicht im Sinne des Artikels 34 des 

Grundgesetzes von den Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg erfüllt. 

 

ZWEITER TEIL  
Widmung 
 
§ 6 Entstehung und Wirkung 
(1) Wege, Straßen und Plätze erhalten die Eigenschaft eines öffentlichen Weges durch Widmung der 

Wegeaufsichtsbehörde. Diese hat vorher die Zustimmung der Grundeigentümerin bzw. des Grundeigen-

tümers und der sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten herbeizuführen und die Straßenverkehrsbehör-

de zu hören. Die Widmung ist öffentlich bekannt zu geben. 

 

(2) Die Widmung kann auf einzelne Verkehrsarten sowie auf einzelne Verkehrszwecke, insbesondere 

den Anliegerverkehr, den Wirtschaftsverkehr oder den öffentlichen Personennahverkehr beschränkt 

werden. Darauf ist in der Bekanntgabe nach Absatz 1 hinzuweisen. 

 

(3) Wege auf oder an Hochwasserschutzanlagen sind mit dem Vorbehalt zu widmen, dass ihre Benut-

zung jederzeit aus Gründen des Hochwasserschutzes eingeschränkt oder untersagt werden kann. Der 

Wegekörper bleibt Bestandteil der Hochwasserschutzanlage; die deichrechtlichen Bestimmungen blei-

ben unberührt. 

 

(4) Durch privatrechtliche Verfügung oder durch Verfügungen im Wege der Zwangsvollstreckung über 

die dem öffentlichen Weg dienenden Grundstücke oder über Rechte an ihnen wird die Widmung nicht 

berührt. 

 

§ 7 Entwidmung 
(1) Die Eigenschaft eines öffentlichen Weges verliert der Weg durch Entwidmung. Diese wird von der 

Wegeaufsichtsbehörde nach Anhörung der Straßenverkehrsbehörde und der Trägerin der Wegebaulast 

ausgesprochen, wenn der öffentliche Weg für den Verkehr entbehrlich ist oder überwiegende Gründe 

des öffentlichen Wohls die Entwidmung erforderlich machen. 

 

(2) Die Absicht der Entwidmung ist im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen. Einwendungen gegen 

die vorgesehene Entwidmung können innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat seit dem Tage 

der Bekanntmachung bei der Wegeaufsichtsbehörde erhoben werden. Die Entwidmung ist öffentlich 

bekannt zu geben. 

 

(3) Werden förmlich festgesetzte Straßenlinien oder Verkehrsflächen durch die Entwidmung betroffen, 

so bedarf diese der Zustimmung des Senats oder der von ihm bestimmten Behörde. 



 

 

 

 

(4) Soweit öffentliche Wege in einem Bebauungsplan nach dem In-Kraft-Treten des Bundesbaugeset-

zes vom 23. Juni 1960 (Bundesgesetzblatt I Seite 341) nicht mehr als Verkehrsflächen festgesetzt sind, 

beschränkt sich das Entwidmungsverfahren darauf, den Zeitpunkt der Entwidmung zu bestimmen. 

 

(5) Mit der Entwidmung entfallen Gemeingebrauch (§ 16), Anliegergebrauch (§ 17) und Sondernutzun-

gen (§ 19). 

 

§ 8 Veränderung 
Für die Veränderung eines öffentlichen Weges, insbesondere für die Verbreiterung, Einengung, Höher- 

oder Tieferlegung, gelten die §§ 6 und 7 entsprechend. Der Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger 

und der öffentlichen Bekanntgabe bedarf es nur, wenn die bisherige Benutzungsmöglichkeit des Weges 

mehr als geringfügig eingeschränkt wird. 

 

DRITTER TEIL  
Wegeverzeichnis 
 

§ 9 Eintragung und Einsicht 
Die Wegeaufsichtsbehörde führt ein Verzeichnis über die öffentlichen Wege, das der Allgemeinheit zur 

Einsicht offen steht. 

 

§ 10 Inhalt 
(1) Das Wegeverzeichnis soll für jeden öffentlichen Weg enthalten: 

1. den Namen oder die Wegenummer, 

2. das Flurstückskennzeichen des amtlichen Verzeichnisses der Grundstücke unter Angabe der 

Flächengröße und der Eigentümerin bzw. des Eigentümers. 

 

(2) Dem Wegeverzeichnis sollen Wegekarten beigefügt werden. 

 

§ 11 Wirkung 
Das Wegeverzeichnis und die Wegekarten begründen die Vermutung der Richtigkeit für die Angaben 

über Bestand und Umfang der Widmung. 

 

VIERTER TEIL  
Wegebau 
 
§ 12 Trägerin der Wegebaulast 
(1) Trägerin der Wegebaulast ist die Freie und Hansestadt Hamburg, soweit gesetzlich nichts anderes 

bestimmt ist. 

 



 

 

 

(2) Die Wegeaufsichtsbehörde kann die Wegebaulast ganz oder teilweise durch öffentlich-rechtlichen 

Vertrag oder nach Maßgabe bestehender Rechtsvorschriften auf die Bundesrepublik Deutschland, ein 

anderes Bundesland, andere Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Personen, die eine Eisen-

bahn des öffentlichen Verkehrs im Sinne des § 2 Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 

27. Dezember 1993 (Bundesgesetzblatt 1993 I Seiten 2378, 2396; 1994 I Seite 2439) oder eine Stra-

ßenbahn im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung 

vom 8. August 1990 (Bundesgesetzblatt I Seite 1691), zuletzt geändert am 27. Dezember 1993 (Bun-

desgesetzblatt I Seiten 2378, 2418), betreiben, übertragen. 

 

(3) Dritte, denen die Baulast durch Gesetz oder Vertrag übertragen wurde, haben bei Planung, Bau und 

Ausbau der öffentlichen Wege die durch den Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt Ham-

burg und die Entscheidungen des Senats vorgegebenen Leitvorstellungen und Grundsätze zur Entwick-

lung der Freien und Hansestadt Hamburg zu beachten und umzusetzen. Sie haben bei Wegeplanun-

gen, die Auswirkungen auf das übrige Straßennetz haben können, das Einvernehmen mit der für den 

Verkehr zuständigen Behörde herzustellen. 

 

(4) Der Senat wird ermächtigt, für die Bereiche, in denen die öffentlichen Wege unterschiedlicher Träge-

rinnen der Wegebaulast aufeinander treffen, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über den Bau und 

die Änderung von Kreuzungen sowie über Umleitungen bei vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen 

auf öffentlichen Wegen zu treffen. 

 

§ 13 Umfang der Wegebaulast 
(1) Die Wegebaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der öffentlichen Wege zusammen-

hängenden Aufgaben. Bei öffentlichen Wegen auf Hochwasserschutzanlagen umfasst die Wegebaulast 

auch die Pflicht zur Beseitigung von Schäden an den Hochwasserschutzanlagen, die durch die Benut-

zung des Weges entstehen. 

 

(2) Art, Umfang und Zeitpunkt der ersten Anlage sowie des Ausbaues eines öffentlichen Weges be-

stimmt die Wegeaufsichtsbehörde. 

 

(3) Die öffentlichen Wege sind im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Trägerin der Wegebaulast in ei-

nem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu unterhalten. Soweit die Trägerin 

der Wegebaulast unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit zu einer solchen Unterhaltung außer-

stande ist, ist der Weg durch Warnzeichen zu kennzeichnen. 

 

(4) Erfordert die regelmäßige Benutzung eines öffentlichen Weges durch bestimmte am Verkehr teil-

nehmende Personen besondere, für den allgemeinen Verkehr nicht erforderliche bauliche Maßnahmen, 

Anlagen oder Zeichen, so kann die Trägerin der Wegebaulast verlangen, dass sie die Mehrkosten für 

die Herstellung und Unterhaltung erstatten. Das gilt insbesondere für Verkehrsarten im Sinne des § 2 

Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Personenbeförderungsgesetzes oder für Fahrzeuge, die wegen ihrer 

Bauart, ihrer Abmessungen oder ihres Gewichtes nur ausnahmsweise zugelassen sind (§ 70 der Stra-



 

 

 

ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung vom 28. September 1988 [Bundesgesetzblatt I Seite 

1797], zuletzt geändert am 19. Juni 1996 [Bundesgesetzblatt I Seiten 885, 886]). Die Wegeaufsichtsbe-

hörde kann durch öffentlich-rechtliche Verträge Vereinbarungen über die Ablösungen derartiger Kosten 

treffen. 

 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn im Interesse und auf Antrag der Anliegerinnen und Anlieger oder 

sonstiger Interessenten besondere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Wegen durchgeführt werden. 

 

§ 13a Umweltverträglichkeitsprüfung 
(1) Der Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 

Hamburg vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBl. S. 310), geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 

347), in der jeweils geltenden Fassung unterliegen 

1. der Bau von Schnellstraßen im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Übereinkom-

mens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15. November 1975, 

2. der Bau von neuen vier- oder mehrstreifigen Straßen auf einer Länge von mindestens 5 km, 

3. der Ausbau und die Verlegung von ein- oder zweistreifigen Straßen zu vier- oder mehrstreifigen 

Straßen auf einer Länge von mindestens 10 km. 

 

(2) Der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen auch 

1. der Bau von sonstigen Hauptverkehrsstraßen im Sinne des § 54 Absatz 3 Nummer 4 mit einer 

Länge von mindestens 1 km, 

2. der Bau, die Verlegung oder die Erweiterung von für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen bestimm-

ten öffentlichen Wegen, wenn Flächen, die nach §§ 16 , 19 oder 22 a des Hamburgischen Na-

turschutzgesetzes (HmbNatSchG) in der Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), ge-

ändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 353), unter besonderen Schutz gestellt wor-

den sind oder nach § 28 HmbNatSchG oder nach der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. 

April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) oder der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert am 27. 

Oktober 1997 (ABI. EG Nr. L 305 S. 42), unter besonderem Schutz stehen, oder mindestens 

10.000 m2 einer nach §§ 17 oder 18 HmbNatSchG unter besonderen Schutz gestellten Fläche 

in Anspruch genommen werden oder 

3. die Änderung von Hauptverkehrsstraßen, wenn hierdurch eine Fläche von mindestens 10.000 

m2 zusätzlich versiegelt wird, 

wenn das Vorhaben unter Berücksichtigung der innerhalb der letzten zehn Jahre in einem engen räum-

lichen Zusammenhang vorgenommenen Maßnahmen zu seiner Errichtung, Änderung oder Erweiterung, 

für die keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, die genannten Schwellenwerte 

erreicht und es nach einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen haben kann. 

 



 

 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Vorhaben, die in einem Bebauungsplan festgesetzt oder nach § 

125 Absatz 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), 

zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), zulässig sind. 

 

§ 14 Wegebau für Aufschließungen 
(1) Wird die Aufschließung eines Grundstücks beabsichtigt, so hat die Trägerin der Wegebaulast unter 

Berücksichtigung ihrer sonstigen Aufgaben auf Antrag der Eigentümerin bzw. des Eigentümers oder der 

Erbbauberechtigten mit dem Ausbau zu beginnen, sobald dieser gesichert ist. Der Ausbau eines öffent-

lichen Weges ist gesichert, wenn 

1. die Trägerin der Wegebaulast über die dazu notwendigen Flächen und Ausbaukosten verfügen 

kann, 

2. die zum Anschluss an das öffentliche Wegenetz erforderlichen Wege bereits endgültig herge-

stellt sind oder die Trägerin der Wegebaulast auch über die dazu notwendigen Flächen und 

Ausbaukosten verfügen kann. 

 

(2) Die Flächen sind verfügbar, wenn 

1. die Freie und Hansestadt Hamburg Eigentümerin ist oder durch Vertrag einen unbedingten und 

unbefristeten Anspruch auf Erwerb des lastenfreien Eigentums erlangt hat, 

2. sie frei von baulichen Anlagen und Nutzungsverhältnissen sind. 

Dem Vertrag steht ein unbedingtes und auf mindestens drei Jahre befristetes Angebot der Eigentümerin 

bzw. des Eigentümers auf unentgeltliche, kosten- und lastenfreie Übereignung gleich. 

 

(3) Die Ausbaukosten sind verfügbar, wenn sie als Haushaltsmittel der Freien und Hansestadt Hamburg 

für diesen Wegebau bereitstehen oder wenn sie ihr von der Person, die den Antrag gestellt hat, gezahlt 

sind. 

 

(4) Die antragstellende Person kann die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 herbeiführen. Auf 

ihren Antrag werden von der Wegeaufsichtsbehörde 

1. die notwendigen Flächen festgesetzt, soweit sie nicht schon in städtebaulichen Plänen festge-

stellt sind; 

2. die von ihr zu zahlenden Ausbaukosten vorläufig festgesetzt. 

Sobald die Wege endgültig hergestellt sind, werden die Ausbaukosten abschließend festgesetzt; Unter-

schiedsbeträge sind dann nachzuzahlen oder zu erstatten. 

 

(5) Hat die Freie und Hansestadt Hamburg binnen eines Jahres, nachdem der Ausbau gesichert und 

beantragt worden ist, damit nicht begonnen, so kann die antragstellende Person von der Wegeauf-

sichtsbehörde verlangen, dass ihr der Wegebau in eigener Verantwortung gestattet wird. Dies gilt nicht, 

wenn das Grundstück wegen anderer Hindernisse ohnehin nicht aufgeschlossen werden kann. In dem 

Wegebaubescheid werden bestimmt: 

1. Art und Maß des Wegeausbaues mit Ausnahme der Verkehrseinrichtungen und -zeichen; 

2. die Auskehrung der gezahlten Ausbaukosten nach dem Grad der Herstellung; 



 

 

 

3. die Unterhaltung der Wege durch die antragstellende Person mit Ausnahme der Beleuchtung 

und Reinigung; 

4. Auflagen für den Ausbau und die Unterhaltung sowie die behördliche Überwachung; 

5. die Übernahme der Wegebaulast durch die Freie und Hansestadt Hamburg spätestens zehn 

Jahre nach der ersten Abnahme. 

Der Wegebaubescheid wird ungültig, wenn die antragstellende Person nicht binnen eines Jahres nach 

der Erteilung mit dem Ausbau begonnen oder diesen länger als ein Jahr unterbrochen hat. Die Gültig-

keit kann nur schriftlich verlängert werden. 

 

§ 15 Planung, Plangenehmigung 
(1) Vorhaben, für die § 13 a eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorschreibt, dürfen nur durchgeführt 

werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Für den Bau oder die Änderung anderer öffentlicher Wege 

kann auf Antrag der Trägerin der Wegebaulast ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 

 

(2) Bebauungspläne im Sinne des Baugesetzbuchs ersetzen die Planfeststellung nach Absatz 1. Wird 

eine Ergänzung notwendig oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen werden, so 

ist die Planfeststellung insoweit zusätzlich durchzuführen. In diesen Fällen gelten § 40, § 43 Absätze 1, 

2, 4 und 5 sowie § 44 Absätze 1 bis 4 BauGB . 

 

(3) Anstelle des Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn mit den 

Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist 

und Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der 

Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben. 

 

(4) Eine Pflicht zur Durchführung eines Erörterungstermins im Sinne von § 73 Absatz 6 des Hamburgi-

schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), 

zuletzt geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 141, 142), in der jeweils geltenden Fassung besteht 

nicht. 

 

(5) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung hat kei-

ne aufschiebende Wirkung. 

 

(6) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unanfecht-

barkeit begonnen, so tritt er außer Kraft. 

 

§ 15a Veränderungssperre, Vorkaufsrecht 
(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu 

dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan nach § 73 Absatz 3 HmbVwVfG einzusehen, 

dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich Wert steigernde 

oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen wer-

den (Veränderungssperre). Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden 



 

 

 

sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden davon nicht 

berührt. Unzulässige Veränderungen bleiben bei der Erteilung von Auflagen im Sinne von § 74 Absatz 2 

Satz 2 HmbVwVfG und im Entschädigungsverfahren unberücksichtigt. 

 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier Jahre, können die Eigentümerinnen und Eigentümer für die 

dadurch entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung verlangen. Sie können ferner Entschädi-

gung durch Übernahme der betroffenen Flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die Verän-

derungssperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die Fläche in der bisherigen oder einer anderen zuläs-

sigen Art zu nutzen. Kommt keine Einigung über die Übernahme zustande, so können die Eigentüme-

rinnen und Eigentümer die Enteignung des Eigentums an der Fläche verlangen. 

 

(3) In den Fällen von Absatz 1 Satz 1 steht dem Vorhabensträger an den betroffenen Flächen ein Vor-

kaufsrecht zu. Das Vorkaufsrecht geht unbeschadet bundesrechtlicher Regelungen allen anderen Vor-

kaufsrechten im Range vor und bedarf nicht der Eintragung im Grundbuch. § 28 BauGB findet sinnge-

mäß Anwendung. 

 

§ 15 b Enteignung 
(1) Für Zwecke des Baus und des Ausbaus öffentlicher Wege ist die Enteignung zulässig, soweit sie zur 

Ausführung eines festgestellten oder genehmigten Plans notwendig ist. Der festgestellte oder geneh-

migte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und bindet die Enteignungsbehörde. 

 

(2) Hat sich eine Betroffene oder ein Betroffener mit der Inanspruchnahme des Eigentums schriftlich 

einverstanden erklärt, kann das Entschädigungsverfahren unmittelbar durchgeführt werden. 

 

(3) Im übrigen gilt das Hamburgische Enteignungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§15c Vorzeitige Besitzeinweisung 
(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich die Eigentümerin bzw. der Eigen-

tümer oder die Besitzerin bzw. der Besitzer, den Besitz eines benötigten Grundstücks durch Vereinba-

rung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbehörde die 

Trägerin der Wegebaulast auf Antrag nach Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung 

in den Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung müssen vollzieh-

bar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach Eingang des Antrags auf Besitzeinwei-

sung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Trägerin der Wegebaulast und die 

Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die La-

dungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzufordern, etwaige Einwendun-

gen gegen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie 

sind außerdem darauf hinzuweisen, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinwei-

sung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann. 



 

 

 

 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen bis 

zum Beginn der mündlichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder durch eine Sachver-

ständige bzw. einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der Nieder-

schrift oder des Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

 

(4) Der Beschluss über die Besitzeinweisung ist der Trägerin der Wegebaulast und den Betroffenen 

spätestens zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird in 

dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens 

zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung an die unmittelbare 

Besitzerin beziehungsweise den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzeinweisung 

wird der Besitzerin bzw. dem Besitzer der Besitz entzogen und die Trägerin der Wegebaulast Besitzerin. 

Auf dem Grundstück dürfen das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben durchgeführt 

und die dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. 

 

(5) Die Trägerin der Wegebaulast hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Ver-

mögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geld-

entschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts aus-

geglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde in einem Be-

schluss festzusetzen. 

 

(6) Wird der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung rechtskräftig aufgehoben, so ist 

auch die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und die vorherige Besitzerin beziehungsweise der 

vorherige Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Die Trägerin der Wegebaulast hat für alle durch 

die Besitzeinweisung entstandenen besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 

 

(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige Besitzeinweisung hat keine aufschiebende Wirkung. Der 

Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-

richtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Besitzeinweisungsbeschlusses 

gestellt und begründet werden. 

 

§ 15 d Vorzeitiger Baubeginn 
(1) Die Planfeststellungsbehörde kann in jederzeit widerruflicher Weise zulassen, dass bereits vor Plan-

feststellung oder Plangenehmigung mit dem Vorhaben begonnen wird, wenn 

1. mit einer Entscheidung zugunsten der Trägerin der Wegebaulast gerechnet werden kann, 

2. an dem vorzeitigen Beginn ein öffentliches Interesse besteht und 

3. die Trägerin der Wegebaulast sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Planfeststel-

lungsbehörde verursachten Schäden zu ersetzen und, falls das Vorhaben nicht zugelassen 

wird, den früheren Zustand wieder herzustellen. 

(2) Die Zulassung kann befristet und mit Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 

 



 

 

 

FÜNFTER TEIL  
Wegenutzung 
 
§ 161 Gemeingebrauch 
(1) Die öffentlichen Wege dienen dem Gemeingebrauch. Sie dürfen ohne besondere Erlaubnis im Rah-

men der Widmung und der Vorschriften über den Straßenverkehr zum Verkehr benutzt werden, soweit 

andere dadurch nicht in ihrem Gemeingebrauch unzumutbar beeinträchtigt werden und Sondernutzun-

gen nicht entgegenstehen. Im Rahmen des Gemeingebrauchs hat der fließende Verkehr den Vorrang 

vor dem ruhenden Verkehr. 

 

(2) Zum Gemeingebrauch gehört nicht die Benutzung eines Weges zu anderen Zwecken, insbesondere 

zur Gewerbeausübung. Das Nähere bestimmt der Senat durch Rechtsverordnung. 

 

(3) Die Wegeaufsichtsbehörde kann den Gemeingebrauch an Wegen oder Wegeteilen zeitweilig be-

schränken oder aufheben; sie hat die betreffenden Wege entsprechend zu kennzeichnen. 

 

§ 17 Anliegergebrauch 
Die Anliegerinnen und Anlieger dürfen die an ihr Grundstück angrenzenden Wegeteile über den Ge-

meingebrauch hinaus auch für Zwecke ihres Grundstücks benutzen, soweit nicht diese Benutzung den 

Gemeingebrauch dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den Wegekörper eingreift. 

Sie haben Beeinträchtigungen des Anliegergebrauchs zu dulden, die sich aus einer zeitweiligen Be-

schränkung oder Aufhebung des Gemeingebrauchs oder aus einer Sondernutzung ergeben. 

 

§ 182 Überfahrten 
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger dürfen Wegeflächen, die nicht zum Befahren bestimmt sind, mit 

Fahrzeugen nur mit Erlaubnis der Wegeaufsichtsbehörde und nur auf einer besonderen Überfahrt be-

nutzen. Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn das Überfahren in Bebauungsplänen ausge-

schlossen worden ist oder den Gemeingebrauch erheblich beeinträchtigen würde oder wenn bei Wegen 

auf Hochwasserschutzanlagen Gründe des Hochwasserschutzes entgegenstehen. In der Erlaubnis wird 

die Lage der Überfahrt und die Art ihrer Ausführung nach den Anforderungen des Verkehrs bestimmt. 

 

(2) Die Erlaubnis darf widerrufen oder geändert werden, wenn die Verkehrsverhältnisse oder der Zu-

stand der öffentlichen Wege dies erfordern. Eine Änderung ist auch zulässig, wenn die Art der Benut-

zung durch die Anliegerinnen und Anlieger dies notwendig macht. 

 

(3) Die Überfahrt wird von der Trägerin der Wegebaulast hergestellt, unterhalten, geändert und besei-

tigt. 

 

                                                      
1 Im Wortlaut des § 16 Absatz 2 Satz 1 ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9.10.1984 (BGBl. I S. 1367, 
HmbGVBl. S. 247) berücksichtigt. 
2 auf § 2 des Gesetzes vom 4.3.1997 (HmbGVBl. S. 35) wird hingewiesen 



 

 

 

(4) Die Anliegerinnen und Anlieger tragen die Kosten, wenn eine Überfahrt hergestellt oder infolge der 

Benutzung des anliegenden Grundstücks geändert wird. Sie tragen die Kosten, wenn eine Überfahrt 

nach Widerruf der Erlaubnis beseitigt wird. Im Übrigen werden die Kosten von der Trägerin der Wege-

baulast getragen. Wird die Überfahrt geändert oder beseitigt, wird der Wert etwa anfallender Baustoffe 

den Anliegerinnen und Anliegern erstattet, sofern die Überfahrt weniger als zwei Jahre bestanden hat. 

 

(5) Die Kosten nach Absatz 4 schulden diejenigen, die im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenbe-

scheides Anliegerinnen oder Anlieger sind. Ist die Herstellung, Änderung oder Beseitigung der Überfahrt 

beantragt worden, schuldet die Kosten daneben auch die antragstellende Person. Mehrere Kosten-

pflichtige haften gesamtschuldnerisch. 

 

§ 19 Sondernutzungen 
(1) Jede Benutzung der öffentlichen Wege, die ihren Gebrauch durch andere dauernd ausschließt oder 

in den Wegekörper eingreift oder über die Teilnahme am allgemeinen öffentlichen Verkehr (Gemein-

gebrauch) oder den Anliegergebrauch hinausgeht, ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der We-

geaufsichtsbehörde. Ein Anspruch auf die Erlaubnis oder auf eine erneute Erteilung der Erlaubnis be-

steht nicht. 

 

(2) Die Erlaubnis darf nur befristet erteilt werden. 

 

(3) Die Freie und Hansestadt Hamburg kann für die Sondernutzung Gebühren nach den Bestimmungen 

des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 4. Dezember 2001 

(HmbGVBl. S. 531, 532), und der dazu erlassenen Gebührenordnungen in der jeweils geltenden Fas-

sung oder in den Fällen des Absatzes 5 ein Entgelt, das den vollen Wert der Nutzung ausgleicht, ver-

langen. Sie kann ferner die Erstattung aller Kosten fordern, die ihr im Zusammenhang mit der Sonder-

nutzung entstehen, soweit sie nicht bei der Bemessung des vollen Wertes der Nutzung oder der Gebüh-

renhöhe berücksichtigt worden sind. Zu diesen Kosten gehören auch Entschädigungs- und Schadens-

ersatzleistungen, welche die Freie und Hansestadt Hamburg in Zusammenhang mit der Sondernutzung 

auf Grund einer Rechtspflicht erbringen muss. Sie kann für die Kosten angemessene Vorauszahlungen 

oder Sicherheiten verlangen. 

 

(4) Die Erlaubnis darf auch widerrufen werden, wenn die für die Sondernutzungen zu entrichtenden 

Gebühren trotz Fälligkeit und Mahnung nicht oder nicht vollständig entrichtet werden. 

 

(5) Der Senat oder mit seiner Zustimmung die Wegeaufsichtsbehörde können Sondernutzungen auch 

durch öffentlich-rechtliche Verträge einräumen. 

 

(6) Bei Umlegungen nach den Vorschriften des Vierten Teiles des Ersten Kapitels des Baugesetzbuchs 

kann die Umlegungsstelle mit Zustimmung des Senats oder der von ihm bestimmten Behörde Sonder-

nutzungen einräumen und dabei von den Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 abweichen, soweit dies für 

die planungsgemäße Nutzung geboten ist. 



 

 

 

 

(7) Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Sondernutzungen allgemein oder in be-

stimmten Teilen der Freien und Hansestadt Hamburg ohne Erlaubnis nach diesem Gesetz ausgeübt 

werden dürfen. Das Recht der Wegeaufsichtsbehörde, diese Sondernutzungen im Einzelfall nachträg-

lich zu untersagen, wenn sie mit dem Gemeingebrauch nicht vereinbar sind, bleibt unberührt. 

 

SECHSTER TEIL  
Wegeordnung 
 
§ 20 Benennung und Kennzeichnung 
(1) Die öffentlichen Wege werden vom Senat benannt und von der Wegeaufsichtsbehörde entspre-

chend gekennzeichnet, sobald dies in öffentlichem Interesse, insbesondere im Interesse der Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs, erforderlich ist. 

 

(2) Unter denselben Voraussetzungen werden für die Gebäude und sonstigen Anlagen an den öffentli-

chen Wegen von der Wegeaufsichtsbehörde Hausnummern festgesetzt. Kleingartengelände und des-

sen Parzellen sind nach Anweisung der Wegeaufsichtsbehörde zu kennzeichnen. 

 

§ 21 Duldungspflichten 
(1) Einwirkungen auf Grundstücke sind zu dulden, wenn sie von öffentlichen Wegen ausgehen und sich 

ergeben aus 

1. der Ausübung des Gemeingebrauchs oder des Anliegergebrauchs; 

2. Arbeiten auf, über oder unter den Wegen; 

3. der Ausübung von Sondernutzungen für den öffentlichen Nahverkehr, zum Betrieb von Fern-

meldeanlagen, für die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser und soweit die Trä-

gerin der Wegebaulast nach anderen Vorschriften zur Duldung der Sondernutzung verpflichtet 

ist. 

(2) Im Übrigen werden bürgerlich-rechtliche Ansprüche gegen die einwirkenden Personen nicht ausge-

schlossen. 

 

(3) Das Anbringen von Wegenamen, Hausnummern, Feuer- und Polizeimeldern, Halte- und Schaltvor-

richtungen und Leitungen für die Beleuchtung der öffentlichen Wege sowie von Hinweisschildern des 

öffentlichen Versorgungsnetzes ist zu dulden. Vor dem Anbringen sind die Anliegerinnen und Anlieger 

zu benachrichtigen. 

 

(4) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der 

Planung und der Baudurchführung notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchun-

gen einschließlich der Anbringung von Markierungszeichen und sonstige Vorarbeiten durch die Trägerin 

der Wegebaulast oder von ihr Beauftragte zu dulden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Woh-

nungsinhabers betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume während 

der jeweiligen Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten. 



 

 

 

 

(5) Die Absicht, Arbeiten im Sinne des Absatzes 4 auszuführen, ist den Eigentümerinnen und Eigentü-

mern sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vorher durch die Trägerin 

der Wegebaulast bekannt zu geben. Sind die Betroffenen von Person nicht bekannt oder ist deren Auf-

enthalt unbekannt und lassen sie sich in angemessener Frist nicht ermitteln, so kann die Benachrichti-

gung durch Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger erfolgen. 

 

(6) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 4 einer Eigentümerin oder einem Eigentümer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögensnachteile, so hat die Trägerin der Wegebau-

last eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Geldentschä-

digung nicht zu Stande, setzt die Enteignungsbehörde auf Antrag der Trägerin der Wegebaulast oder 

des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. 

 

§ 22 Veränderungsverbot 
(1) Öffentliche Wege dürfen nur mit Erlaubnis der Wegeaufsichtsbehörde verändert, insbesondere auf-

gegraben werden. 

 

(2) Muss wegen der Aufgrabung ein öffentlicher Weg gesperrt oder der Verkehr beschränkt oder umge-

leitet werden, so kann die Freie und Hansestadt Hamburg von den Antragstellenden die Erstattung aller 

Kosten verlangen, die ihr im Zusammenhang hiermit entstehen. § 19 Absatz 3 Satz 2 findet entspre-

chende Anwendung. 

 

(3) Diejenigen, die die Veränderung vorgenommen oder sie veranlasst haben, sind verpflichtet, den 

Wegekörper bis zur endgültigen Wiederherstellung des öffentlichen Weges durch die Trägerin der We-

gebaulast in einer ersten Baustufe vorläufig herzurichten. Die Trägerin der Wegebaulast kann ihnen, 

auch unter Verzicht auf eine vorausgehende erste Baustufe, die endgültige Wiederherstellung des öf-

fentlichen Weges gestatten. In allen Fällen ist sicherzustellen, dass die technischen und fachlichen An-

forderungen der Trägerin der Wegebaulast erfüllt werden und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt 

wird. 

 

(4) Die Kosten der Wiederherstellung einschließlich erforderlicher Nachbesserungen tragen diejenigen, 

die die Veränderung vorgenommen oder sie veranlasst haben, als Gesamtschuldner. § 19 Absatz 3 

Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Für Fahrbahnen ist ein pauschaler Nachbesserungszuschlag 

zu erheben. Der Nachbesserungszuschlag bemisst sich nach der von der Veränderung in Anspruch 

genommenen Fahrbahnfläche. 

 

(5) Der Senat wird ermächtigt, pauschale Nachbesserungszuschläge durch Rechtsverordnung festzule-

gen und fortzuschreiben, um solche Kosten für aufgrabungsbedingte Mängel der Fahrbahn auszuglei-

chen, die nicht oder nicht ohne unzumutbaren Verwaltungsaufwand bestimmten Verursachern oder Ver-

ursacherinnen angelastet werden können. Durch den Nachbesserungszuschlag wird auch der Verwal-



 

 

 

tungsaufwand abgegolten. § 62 Absatz 2 findet keine Anwendung. In der Rechtsverordnung kann be-

stimmt werden, dass Nachbesserungszuschläge nach festen Sätzen oder gestaffelt erhoben werden. 

 

§ 23 Schutz der öffentlichen Wege 
(1) Die öffentlichen Wege dürfen weder verunreinigt noch beschädigt werden. 

 

(2) Es ist unzulässig, auf den an öffentlichen Wegen angrenzenden Grundstücken 

1. ohne ausreichende Sicherung des Weges Aufschüttungen, Aufgrabungen oder sonstige Bo-

denveränderungen vorzunehmen; 

2. ohne Schutzvorrichtungen Einfriedigungen mit Stacheldraht anzubringen; 

3. sonstige Handlungen vorzunehmen, die zu einer Beschädigung des Wegekörpers, zu einer Be-

einträchtigung des Gemeingebrauchs oder zu einer Gefährdung der den Weg Benutzenden füh-

ren können. 

(3) Unzulässig ist ferner: 

1. auf öffentlichen Wegen Handzettel zu gewerblichen Zwecken zu verteilen sowie Personen an-

zusprechen oder anzuhalten, um für das Aufsuchen von Gaststätten, Vergnügungsstätten oder 

sonstigen Betriebs- und Verkaufsstätten zu werben; 

2. auf öffentlichen Wegen Fahrzeuge zum Verkauf feilzubieten und gewerbsmäßig in stand zu set-

zen oder Hausmüllgefäße aufzustellen, soweit es nicht zur Müllabfuhr erforderlich ist; 

3. Schnee, Laub, Schutt, Müll oder andere Gegenstände von den Grundstücken auf einen öffentli-

chen Weg zu bringen oder Regen- und Schmutzwasser dorthin abzuleiten; 

4. Dung- oder Abfallgruben in einem geringeren Abstand als 5 m von der Grenze eines öffentli-

chen Weges anzulegen; 

5. Türen, Fenster, Fensterläden, Fahnenstangen, Markisen, Antennen und dergleichen so anzule-

gen, dass sie in den Luftraum über Geh- und Radwegen in einer Höhe von weniger als 2,50 m 

oder über Fahrbahnen in einer Höhe von weniger als 5,50 m aufschlagen oder hineinragen. 

 

(4) Die Wegeaufsichtsbehörde kann verlangen, dass zur Vermeidung von Tropfenfall von Dächern, Bal-

konen, Brücken und anderen Bauteilen, die in einen öffentlichen Weg hineinragen, Schutzvorrichtungen 

angebracht, instandgesetzt oder verändert werden. 

 

(5) Die Anliegerinnen und Anlieger sind verpflichtet, Bäume und Sträucher auf ihrem Grundstück so zu 

halten, dass keine Zweige in den Luftraum über einem öffentlichen Weg in einer Höhe von weniger als 

2,50 m über Geh- und Radwegen und von weniger als 4,50 m über Fahrbahnen hineinragen. Darüber 

hinaus kann die Wegeaufsichtsbehörde verlangen, dass Zweige im Luftraum über einem öffentlichen 

Weg beseitigt werden, soweit das aus Gründen des Verkehrs erforderlich ist oder die öffentliche Be-

leuchtung beeinträchtigt wird. 

 

(6) Die in § 21 Absatz 3 genannten Zeichen und Einrichtungen dürfen nicht entfernt, verunreinigt oder 

beschädigt werden. Auch ist alles zu unterlassen, was die freie Sicht auf diese Zeichen und Einrichtun-

gen oder ihr Auffinden erschwert. 



 

 

 

 

(7) Die Wegeaufsichtsbehörde kann in besonderen Fällen von den Vorschriften der Absätze 2, 3 und 5 

Ausnahmen zulassen. Soweit die Ausnahme zu einer Sondernutzung führt, wird sie durch eine Erlaub-

nis nach § 19 ersetzt. 

 

§ 24 Einfriedigung 
Die Wegeaufsichtsbehörde kann von den Anliegerinnen und Anliegern verlangen, ihr Grundstück einzu-

friedigen, wenn und soweit es zur Vermeidung von Störungen oder Gefahren für den Gemeingebrauch, 

die von dem Grundstück ausgehen könnten, erforderlich ist. 

 

§ 25 Private Verkehrsflächen 
(1) Anliegerinnen und Anlieger, die die an einen öffentlichen Weg angrenzenden Flächen tatsächlich 

dem allgemeinen Verkehr zugänglich machen, haben diese Flächen zuvor so herzurichten und dauer-

haft so zu unterhalten, dass Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht entstehen 

können. Sie haben diese Flächen ferner auf Anforderung der Wegeaufsichtsbehörde den Bedürfnissen 

des Verkehrs und Veränderungen an den öffentlichen Wegen anzupassen. § 33 Absatz 2 gilt für diese 

Flächen entsprechend. 

 

(2) Das Aufstellen von Gegenständen auf diesen Flächen bedarf der Erlaubnis der Wegeaufsichtsbe-

hörde. § 19 Absatz 2, Absatz 4 und Absatz 7 finden entsprechende Anwendung. 

 

§ 26 Anschluss von baulichen Anlagen 
(1) Für eine bauliche Anlage, die in Beziehung zur Höhenlage eines öffentlichen Weges steht, ist die 

von der Wegeaufsichtsbehörde für den Weg vorgesehene endgültige Höhenlage maßgebend. Wird eine 

bauliche Anlage errichtet, bevor der Weg in seiner endgültigen Höhenlage hergestellt ist, so ist sie vor-

läufig an die bestehende Höhe des Weges anzupassen. 

 

(2) Ist für den öffentlichen Weg eine endgültige Höhenlage nicht bestimmt, so ist für bauliche Anlagen 

die vorhandene Höhenlage des Weges maßgebend. 

 

(3) Wird die Höhenlage eines Weges verändert, so werden die bestehenden baulichen Anlagen von der 

Trägerin der Wegebaulast auf ihre Kosten angemessen angepasst. 

 

§ 27 Verhältnis zum Baupolizeirecht 
Die baupolizeilichen Bestimmungen werden von den Vorschriften dieses Teiles nicht berührt. 

 

SIEBENTER TEIL  
Wegereinigung 
 
§ 28 Reinigung durch die Trägerin der Wegebaulast 



 

 

 

(1) Die öffentlichen Wege werden von der Stadtreinigung Hamburg (Stadtreinigung) nach Maßgabe des 

Stadtreinigungsgesetzes vom 9. März 1994 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 79) 

oder von der Trägerin der Wegebaulast gereinigt, soweit es für die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs erforderlich ist und soweit die Leistungsfähigkeit der Stadtreinigung oder der Trägerin der Wege-

baulast nicht überschritten wird. 

 

(2) Bei Schnee- und Eisglätte sollen die Fahrbahnen und andere nicht für den Fußgängerverkehr be-

stimmte Wegeflächen, soweit es sich um besonders gefährliche Stellen verkehrswichtiger Wege han-

delt, von der Stadtreinigung oder von der Trägerin der Wegebaulast nach besten Kräften geräumt oder 

gestreut werden. Dabei ist der Einsatz von Tausalz oder tausalzhaltigen Mitteln so gering wie möglich 

zu halten; auf die Belange des Umweltschutzes ist besondere Rücksicht zu nehmen. 

 

(3) Die Reinigung durch die Trägerin der Wegebaulast oder die Stadtreinigung entfällt, soweit sie nach 

den folgenden Bestimmungen anderen Personen obliegt. 

 

§ 29 Reinigung durch die Anliegerinnen und Anlieger 
(1) Zur Reinigung der Gehwege sind die Anliegerinnen und Anlieger verpflichtet. Gehwege im Sinne der 

Vorschriften des Siebenten Teils sind alle öffentlichen, dem Fußgänger- oder Fahrradverkehr dienen-

den, von der Fahrbahn baulich abgesetzten Wegeanlagen in geschlossener Ortslage. 

 

(2) Fußgängerzonen und Wohnwege sind den Gehwegen nach Absatz 1 gleichgestellt. 

 

(3) Die Wege sind auf der gesamten, die Anliegereigenschaft der Reinigungsverpflichteten begründen-

den Strecke in voller Breite, bei Anlagen nach Absatz 2 jedoch nur bis zur Mitte, zu reinigen. 

 

(4) Bei juristischen Personen trifft die Verpflichtung die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Personen, 

bei den Wohnungseigentumsgemeinschaften die nach den §§ 20 und 26 des Wohnungseigentumsge-

setzes vom 15. März 1951 (Bundesgesetzblatt I Seiten 175, 209), zuletzt geändert am 5. Oktober 1994 

(Bundesgesetzblatt I Seiten 2911, 2926), mit der Verwaltung beauftragten Personen. 

 

(5) Eine geschlossene Ortslage ist vorhanden, wenn die Grundstücke überwiegend im räumlichen Zu-

sammenhang bebaut sind. Einzelne unbebaute Grundstücke, wie Bauplätze, Lagerplätze, Gärten, 

Grünanlagen, unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

 

(6) Die Pflicht zur Reinigung nach Absatz 1 besteht nicht, soweit Wasserläufe, Bahnkörper mit Ausnah-

me von Bahnhöfen oder sonstigen Bahnanlagen mit Zu- und Abgangsverkehr, öffentliche Grün- und 

Erholungsanlagen sowie landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzte, nicht Wohnzwecken die-

nende Flächen an die zu reinigenden Wegestrecken grenzen. Befinden sich derartige Nutzungen an 

einer Seite des Weges, so entfällt die Reinigungspflicht nur auf dieser. 

 

§ 30 Umfang und Häufigkeit der regelmäßigen Reinigung 



 

 

 

(1) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf die Beseitigung von Laub, Unrat und sonstigen Verschmut-

zungen. Der Kehricht ist aufzunehmen und von den öffentlichen Wegen wegzuschaffen; er darf nicht auf 

oder in andere Bestandteile der öffentlichen Wege verbracht werden. 

 

(2) Die Reinigungshäufigkeit ist den örtlichen Erfordernissen anzupassen. 

 

§ 313 Öffentlicher Reinigungsdienst 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg oder die Stadtreinigung nach Maßgabe des Stadtreinigungsge-

setzes reinigen von den in § 29 Absätze 1 und 2 genannten Anlagen in Erfüllung der den Reinigungs-

pflichtigen obliegenden Reinigung diejenigen, die in einem Wegereinigungsverzeichnis aufgeführt sind 

(öffentlicher Reinigungsdienst). Vom öffentlichen Reinigungsdienst ausgenommen sind die Reinigung 

von Schnee und Eis (§ 33) und die Beseitigung außergewöhnlicher Verschmutzungen (§ 36). 

 

(2) Der Senat wird ermächtigt, das Wegereinigungsverzeichnis durch Rechtsverordnung aufzustellen 

und fortzuschreiben. Dabei ist im Interesse der Wirtschaftlichkeit und der betrieblichen Belange des 

öffentlichen Reinigungsdienstes die Schaffung zusammenhängender Reinigungsgebiete unter besonde-

rer Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und des Ausbauzustandes der in § 29 Absätze 1 und 

2 genannten Anlagen anzustreben. Im Wegereinigungsverzeichnis ist ferner die Reinigungshäufigkeit 

der darin eingetragenen Anlagen nach Maßgabe des § 30 Absatz 2 zu bestimmen. 

 

(3) Der Senat kann die Ermächtigung des Absatzes 2 zur Fortschreibung des Wegereinigungsverzeich-

nisses durch Rechtsverordnung auf die zuständige Behörde weiterübertragen. 4Die Rechtsverordnung 

nach Satz 1 kann auch eine Mitwirkung der jeweils örtlich zuständigen Bezirksversammlung an der 

Fortschreibung des Wegereinigungsverzeichnisses vorsehen. 

 

§ 32 Gebühren für den öffentlichen Reinigungsdienst 
(1) Für die Reinigung der in das Wegereinigungsverzeichnis aufgenommenen Anlagen werden Benut-

zungsgebühren erhoben. Die Gebühren bemessen sich nach der Frontlänge des angrenzenden Grund-

stücks und nach der Reinigungshäufigkeit. Die §§ 234 , 238 und 239 der Abgabenordnung vom 16. 

März 1976 (Bundesgesetzblatt 1976 I Seite 613, 1977 I Seite 269), zuletzt geändert am 11. Oktober 

1995 (Bundesgesetzblatt I Seiten 1250, 1405), finden auf diese Gebühren abweichend von § 21 Absatz 

2 des Gebührengesetzes in der jeweils geltenden Fassung auch insoweit Anwendung, als sie nicht von 

den Landesfinanzbehörden verwaltet werden. 

 

(2) Die Gebühren nach Absatz 1 und die sich darauf beziehenden Zinsen und Auslagen ruhen auf dem 

angrenzenden Grundstück als öffentliche Last und, solange das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet ist, auch auf diesem. 

                                                      
3 Zu § 31 hat das Hamburgische Verfassungsgericht durch Urteil vom 11.9.1981 (HmbGVBl. S. 333) wie folgt entschieden: „§ 31 
Absatz 2 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fassung des Artikels 1 Teil 3 des Fünften Gesetzes zur Änderung des Ham-
burgischen Wegegesetzes vom 13. März 1978 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 67) ist mit der Fassung der Freien und Han-
sestadt Hamburg vereinbar. 
4 Geändert im HmbGVBl. Nr. 1 S. 8 vom 14.12.2007 



 

 

 

 

§ 33 Reinigung von Schnee und Eis 
(1) Mit Ausnahme der ausschließlich dem Fahrradverkehr dienenden Flächen sind Gehwege von den 

nach § 29 Reinigungspflichtigen unbeschadet der Ausnahmen in § 29 Absatz 6 in der für den Fußgän-

gerverkehr erforderlichen Breite von Schnee und Eis zu reinigen. Bei Eckgrundstücken ist bis an den 

Fahrbahnrand der kreuzenden oder einmündenden Straße zu räumen. Bei Anlagen nach § 29 Absatz 2 

ist mindestens ein 1 m breiter Streifen auf jeder Seite des Weges von den nach § 29 Reinigungspflichti-

gen zu räumen. Treppen sind in voller Breite zu reinigen. 

 

(2) Bei Glätte ist mit abstumpfenden Mitteln, wenn notwendig wiederholt, zu streuen. Tausalz und tau-

salzhaltige Mittel dürfen nicht verwendet werden. Der Senat kann durch Rechtsverordnung die Verwen-

dung weiterer Streumittel, die sich auf die Wegebenutzer, den Wegekörper oder auf Pflanzen, Boden 

oder Gewässer schädlich auswirken können, untersagen. Im Hamburger Hafengebiet kann die Wege-

aufsichtsbehörde Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

 

(3) Schnee ist unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls zu räumen. Glätte ist sofort nach Eintritt 

abzustreuen; Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen entgegengewirkt werden kann, sind 

zu beseitigen. Dauert der Schneefall über 20 Uhr hinaus an oder tritt danach Schneefall, Eis oder Glätte 

auf, sind die Arbeiten bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, an Sonn- und Feiertagen bis 9.30 Uhr, vorzu-

nehmen. 

 

(4) Der Schnee ist auf dem Außenrand der in Absatz 1 genannten Anlagen oder außerhalb der Treppen 

so anzuhäufen, dass der Verkehr nicht behindert wird. Dabei sind Wegeübergänge, Radwege, Halte-

stellen der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Flächen für Abfallbehälter und Sperrmüll am Abfuhrtag in 

dem erforderlichen Umfang freizuhalten. Vor Hauseingängen, Einfahrten, Schaltschränken sowie an 

Beleuchtungs- und Lichtsignalmasten darf der Schnee nicht angehäuft werden. Über den für Feuer-

löschzwecke bestimmten Unterflurhydranten und an deren rotumrandeten Hinweisschildern ist der 

Schnee so zu beseitigen, dass diese Einrichtungen erkennbar bleiben. 

 

(5) Straßenrinnen sind spätestens bei Eintritt von Tauwetter von Schnee und Eis so freizumachen, dass 

Schmelzwasser ablaufen kann. 

 

§ 34 Beauftragte 
Die nach § 29 Reinigungspflichtigen müssen, soweit die Reinigung nicht durch den öffentlichen Reini-

gungsdienst übernommen worden ist, eine geeignete Person mit der Ausführung der Reinigung beauf-

tragen, wenn sie 

1. eine Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind, 

2. nicht auf dem Grundstück oder in seiner Nähe wohnen oder 

3. wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen nicht in der Lage sind, die 

Pflicht zur Reinigung zu erfüllen. 



 

 

 

Sie haben im Falle des vorübergehenden oder dauernden Wegfalls der Eignung unverzüglich eine an-

dere Person mit der Ausführung der Reinigung zu beauftragen. 

 

§ 35 Bekanntgabe der Reinigungspflichtigen und der Beauftragten 
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Haushaltungen, so hat die Anliegerin bzw. der Anlieger 

den Namen und die Anschrift der Reinigungspflichtigen, gegebenenfalls auch der Beauftragten, durch 

Anschlag im Hausflur des Gebäudes oder an sonst geeigneter Stelle bekannt zu geben. 

 

§ 36 Außergewöhnliche Verschmutzung durch besondere Grundstücksnutzung 
Tritt infolge der besonderen Nutzung eines Grundstücks, insbesondere bei Veranstaltungen oder durch 

Baustellenbetrieb oder durch die Eigenart der gewerblichen Nutzung, eine außergewöhnliche Ver-

schmutzung öffentlicher Wege ein, so ist sie von der Eigentümerin oder dem Eigentümer dieses Grund-

stücks oder den Nutzungsberechtigten sofort zu beseitigen. Wird dieser Beseitigungspflicht nicht nach-

gekommen, so kann die Wegeaufsichtsbehörde die Verschmutzung ohne vorherige Ankündigung kos-

tenpflichtig selbst beseitigen oder beseitigen lassen. 

 

ACHTER TEIL  
Entschädigung 
 

§ 37 Entschädigungsanspruch 
Für Folgen, die sich aus den Vorschriften dieses Gesetzes, aus den auf dieses Gesetz gestützten 

rechtmäßigen Maßnahmen oder aus der Ausübung von Befugnissen nach diesem Gesetz ergeben, wird 

Entschädigung gewährt, soweit es in den §§ 38 bis 43 bestimmt ist. 

 

§ 38 Dauernde Beeinträchtigungen 
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger eines öffentlichen Weges haben Anspruch auf Entschädigung nach 

den Bestimmungen des Absatzes 2, wenn durch die Wegeaufsichtsbehörde 

1. der Weg entwidmet oder verändert wird, insbesondere in seiner Höhenlage, 

2. die Benutzung des Weges dauernd eingeschränkt wird oder 

3. der Anliegergebrauch oder die Überfahrbefugnis in sonstiger Weise entzogen oder dauernd 

eingeschränkt wird 

und dadurch eine wirtschaftlich angemessene Nutzung oder Benutzung des Grundstücks oder der bau-

lichen Anlagen unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wird. Satz 1 gilt auch für Personen, die in 

Ausübung eines Rechts auf dem Grundstück bauliche Anlagen errichtet haben. 

 

(2) Eine Entschädigung wird nur gewährt 

1. für Wertminderungen des Grundstücks und der baulichen Anlagen, höchstens jedoch bis zu 

dem Betrag, der erforderlich ist, um eine wirtschaftlich angemessene Nutzung des Grundstücks 

oder der baulichen Anlagen zu ermöglichen; 



 

 

 

2. für Wertminderungen eines die Anliegereigenschaft begründenden Erbbaurechts oder Nieß-

brauchs, höchstens jedoch bis zu dem Betrag, der erforderlich ist, um ein entsprechendes Nut-

zungsverhältnis an einem anderen Grundstück zu begründen. 

 

§ 39 Vorübergehende Beeinträchtigungen 
(1) Für die Beeinträchtigung der Wegenutzung vor einem eingerichteten Gewerbebetrieb, der rechtmä-

ßig schon bei Beginn der Bauarbeiten betrieben wurde, durch Baumaßnahmen wird Entschädigung 

nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 gewährt, wenn die Beeinträchtigung 

1. die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens gefährdet oder 

2. länger als 3 Jahre dauert. 

 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 (Existenzgefährdung) kann Entschädigung in der Höhe bean-

sprucht werden, die erforderlich ist, um bei Anspannung der eigenen Kräfte und Anpassungsmöglichkei-

ten des Unternehmers seine wirtschaftliche Existenz vor der Vernichtung zu bewahren. Der Anspruch ist 

ausgeschlossen, soweit der gleiche Erfolg durch wirtschaftlich sinnvolle Kredithilfen der Entschädi-

gungspflichtigen erzielt werden kann. 

 

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 (langfristige Sperrung) kann die anteilige Deckung der notwendi-

gen Betriebskosten beansprucht werden. Die anteilige Kostendeckung bemisst sich nach dem Umfang, 

in dem der Umsatz gegenüber dem durchschnittlichen Umsatz der letzten drei Jahre vor dem Beginn 

der Bauarbeiten zurückgegangen ist. Außerdem kann die Erstattung notwendiger Mehraufwendungen 

beansprucht werden, die ohne die Beschränkung der Wegenutzung nicht eingetreten wären. Das betrof-

fene Unternehmen hat den Nachweis zu führen, dass der Umsatzrückgang und die Mehraufwendungen 

durch die Beschränkung der Wegenutzung verursacht worden sind. Die Entschädigung wird monatlich, 

beginnend mit dem Ablauf der Frist nach Absatz 1 Nummer 2, gezahlt; sie wird bis zum Ablauf des drit-

ten vollen Monats geleistet, nachdem die Beschränkung der Wegenutzung weggefallen ist. 

 

§ 40 Anspruchsgrenzen 
(1) Der Entschädigungsanspruch nach den §§ 38 und 39 entfällt insoweit, als der Nachteil durch bauli-

che Maßnahmen hätte vermieden oder ausgeglichen werden können, deren Vornahme die Entschädi-

gungspflichtigen angeboten und die Entschädigungsberechtigten abgelehnt oder verhindert haben. 

 

(2) Der Entschädigungsanspruch nach § 39 gilt als nicht geltend gemacht, solange die erforderliche 

Prüfung des Betriebes und der Bücher des entschädigungsberechtigten Unternehmens verhindert wird. 

 

(3) Die §§ 38 und 39 gelten nicht gegenüber Bahnunternehmen sowie Eigentümerinnen und Eigentü-

mern und Benutzerinnen und Benutzern von Bahnanlagen und oberirdischen Gewässern bei Arbeiten 

an Kreuzungsbauwerken. 

 

§ 41 Entschädigung bei Sondernutzungen 



 

 

 

Entfällt eine Sondernutzung durch Entwidmung (§ 7 Absatz 5), so besteht ein Entschädigungsanspruch 

nach den allgemeinen Vorschriften über den Widerruf rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakte. 

Das gilt nicht, sofern die Sondernutzung auf § 19 Absatz 7 oder auf Rechtsvorschriften des Bundes 

beruht, nach denen die Trägerin der Wegebaulast zur Einräumung der Sondernutzung verpflichtet ist; 

Verträge nach § 19 Absatz 5 bleiben unberührt. 

 

§ 42 Entschädigung der Duldungspflichtigen 
(1) Sind Einwirkungen auf ein Grundstück zu dulden, so kann im Falle des 

1. § 21 Absatz 1 Nummer 2 bei Schäden an Sachen, 

2. § 21 Absatz 1 Nummer 3 bei erheblichen Beeinträchtigungen des Zutritts von Licht und Luft o-

der des Zugangs zum Grundstück 

eine angemessene Entschädigung verlangt werden, sofern die Trägerin der Wegebaulast die Einwir-

kungen nicht unverzüglich beseitigt. 

 

(2) Verursacht das Anbringen von Einrichtungen nach § 21 Absatz 3 Schäden auf dem Grundstück oder 

an den darauf errichteten Bauanlagen, so haben die Duldungspflichtigen Anspruch auf Beseitigung der 

Schäden oder Erstattung der Kosten der hierfür notwendigen Maßnahmen. 

 

§ 43 Erfüllung des Entschädigungsanspruchs 
(1) Der Anspruch auf Entschädigung richtet sich in den Fällen der §§ 38, 41 und 42 gegen die Trägerin 

der Wegebaulast. Soweit der Anspruch in den Fällen der §§ 39 und 42 auf Bauarbeiten zurückzuführen 

ist, richtet er sich gegen die Person, die die Bauarbeiten veranlasst hat; soweit er auf die Ausübung 

einer Sondernutzung zurückzuführen ist, gegen die Sondernutzerin bzw. den Sondernutzer. 

 

(2) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. 

 

(3) Der Anspruch auf Entschädigung kann nur bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren seit Beendigung 

der Maßnahme, welche die Entschädigungspflicht auslöst, geltend gemacht werden. 

 

(4) Die Entschädigung wird von der Wegeaufsichtsbehörde durch Bescheid festgesetzt. Gegen den 

Bescheid ist die Klage vor den ordentlichen Gerichten zulässig. Auf das Vorverfahren und die Klagefrist 

finden die Vorschriften für das Verwaltungsstreitverfahren entsprechende Anwendung. 

 

NEUNTER TEIL 
Erschließungs- und Ausbaubeiträge 
Erster Abschnitt  
Erschließungsbeiträge 
§ 44 Erhebung des Erschließungsbeitrages 
Die Freie und Hansestadt Hamburg erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes 

für Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag nach den §§ 127 bis 135 des BauGB und den 

folgenden Bestimmungen. 



 

 

 

 

§ 45 Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
(1) Der Aufwand für Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Absatz 2 Nummer 1 BauGB, die der 

Erschließung von Grundstücken dienen, ist beitragsfähig bis zu einer Fläche, die sich aus dem Produkt 

aus der Länge der Erschließungsanlage und den nachstehend genannten Höchstbreiten ergibt: 

1. Die beitragsfähigen Höchstbreiten für beidseitig zum Anbau bestimmte Straßen und befahrbare 

Wege betragen in 

a) Kleinsiedlungs- und Wochenendhausgebieten für die 

Fahrbahn ...  6,0 m, 

Parkflächen ...  2,0 m, 

Nebenflächen ...  4,0 m; 

b) Wohn- und Mischgebieten bei einer zulässigen Bebauung mit ein oder zwei Vollgeschossen 

sowie in Dorfgebieten für die 

Fahrbahn ...  7,0 m, 

Parkflächen ...  4,0 m, 

Nebenflächen ...  6,0 m; 

c) Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten für die 

Fahrbahn ...  9,0 m, 

Parkflächen ...  6,0 m, 

Nebenflächen ...  11,0 m; 

d) Gebieten, die nicht unter die Buchstaben a bis c fallen, für die 

Fahrbahn ...  8,0 m, 

Parkflächen ...  5,0 m, 

Nebenflächen ...  8,0 m; 

2. die beitragsfähigen Höchstbreiten für einseitig zum Anbau bestimmte Straßen und befahrbare Wege 

betragen für die 

Fahrbahn ... 100 vom Hundert, 

Park- und Nebenflächen ... 50 vom Hundert, 

der in Nummer 1 Buchstaben a bis d genannten Breiten; 

3. für Plätze gelten für jede zum Anbau bestimmte Seite die gleichen Höchstbreiten wie in Nummer 2; 

4. für Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Absatz 2 Nummer 1 BauGB, die der Mehrfachnut-

zung durch Fußgängerinnen und Fußgänger und sonstige am Verkehr teilnehmende Personen die-

nen (Mischflächen), gelten jeweils die Summen der in Nummer 1 Buchstaben a bis d und in Num-

mer 2 genannten Höchstbreiten. 

Maßgebend für die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes für die Herstellung der Einrichtungen für 

die Entwässerung und für die Beleuchtung sowie für den Erwerb und die Freilegung der Flächen der 

Straßen, befahrbaren Wege und Plätze ist jeweils die Summe der nach Satz 1 Nummern 1 bis 3 bei-

tragsfähigen Flächen der Teileinrichtungen. Nebenflächen sind die Teile der Erschließungsanlagen, die 

nicht als Fahrbahn oder Parkfläche angelegt sind. Zu den Nebenflächen gehören insbesondere die Flä-

chen der Gehwege einschließlich der zum Gehwegparken zugelassenen Flächen, der Radwege und der 



 

 

 

Mittel- und Trennstreifen sowie die Flächen von offenen Entwässerungseinrichtungen und von Grünan-

lagen, die Bestandteil der Erschließungsanlagen sind. 

 

(2) Der Aufwand für Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Absatz 2 Nummer 2 BauGB, insbeson-

dere für nicht befahrbare Wege, ist beitragsfähig bis zu einer Fläche, die sich aus der Länge der Er-

schließungsanlage und einer Höchstbreite von 6,0 m ergibt. 

 

(3) Werden Grundstücke in Gebieten oder Gebietsteilen unterschiedlicher Nutzbarkeit durch eine ein-

heitliche Anlage erschlossen, bestimmt sich die Höchstbreite danach, welche Nutzbarkeit überwiegt. 

Dabei ist das Verhältnis der erschlossenen Grundstücksflächen zueinander maßgebend. 

 

§ 46 Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird vorbehaltlich des Absatzes 2 nach den tatsächlich 

entstandenen Kosten ermittelt. 

 

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand für die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen ( 

§ 128 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB) wird nach Einheitssätzen ermittelt. Die Höhe der Einheitssät-

ze wird durch besonderes Gesetz bestimmt. 

 

(3) Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsauf-

wandes. 

 

§ 47 Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
(1) Der um den Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg gekürzte beitragsfähige Erschließungsauf-

wand ist auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke in dem Verhältnis zu vertei-

len, in dem die Produkte aus Grundstücksflächen und Nutzungsfaktoren zueinander stehen. 

 

(2) Bei Erschließungsanlagen, an denen nur eine einheitliche bauliche oder eine einheitliche sonstige 

Nutzung zulässig ist, ist der gekürzte beitragsfähige Aufwand abweichend von Absatz 1 im Verhältnis 

der Grundstücksflächen auf die erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 

 

§ 47a Grundstücke an mehreren Erschließungsanlagen 
(1) Bei der Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes für Erschließungsanlagen im Sinne 

von § 127 Absatz 2 Nummer 1 BauGB ist für Grundstücke, die von mehr als einer dieser Erschlie-

ßungsanlagen erschlossen werden und für die der Nutzungsfaktor 1,2 bis 1,6 beträgt, die nach § 47 

anzusetzende Grundstücksfläche um 40 vom Hundert, höchstens jedoch um 600 m2, zu vermindern. 

Satz 1 gilt für die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes für Erschließungsanlagen im 

Sinne von § 127 Absatz 2 Nummer 2 BauGB entsprechend. 

 

(2) Die Beitragsminderung nach Absatz 1 findet auf ausschließlich gewerblich genutzte Grundstücke 

keine Anwendung. Als gewerbliche Nutzung gilt auch die Berufsausübung freiberuflich Tätiger. 



 

 

 

 

§ 47 b Nutzungsfaktoren 
(1) Der Nutzungsfaktor beträgt 

1. für Grundstücke in Wochenendhausgebieten ...  1,2, 

2. für Grundstücke in Kleinsiedlungsgebieten ...  1,3, 

3. für Grundstücke in Wohn-, Misch-, Dorf- und Ferienhausgebieten mit einer zulässigen 

Bebauung von 

a) einem Vollgeschoss ...  1,4, 

b) zwei Vollgeschossen ...  1,6, 

c)drei Vollgeschossen ...  1,9, 

d) vier und fünf Vollgeschossen ...  2,0, 

e) sechs und mehr Vollgeschossen ...  2,2, 

4. für Grundstücke in Kern- und Gewerbegebieten mit einer zulässigen Bebauung von 

a) einem Vollgeschoss ...  2,5, 

b) zwei Vollgeschossen ...  3,1, 

c) drei Vollgeschossen ...  3,5, 

d) vier und fünf Vollgeschossen ...  3,7, 

e) sechs und mehr Vollgeschossen ...  3,9, 

5. für Grundstücke in Industrie- und Hafengebieten ...  4,5, 

6. für Grundstücke in Hochschul-, Klinik- und Kurgebieten ...  1,8, 

7. für Grundstücke in Ladengebieten, Gebieten für Einkaufszentren und großflächige 

Handelsbetriebe, Gebieten für Messen, Ausstellungen und Kongresse ...  2,8, 

8. für Grundstücke in Gebieten mit einer festgesetzten Nutzung als Campingplatz, Ba-

deplatz, Friedhof, Dauerkleingarten, Sportplatz ... 0,5, 

9. für Grundstücke in Gebieten mit einer festgesetzten Nutzung als Fläche für den Ge-

meinbedarf, Fläche für Versorgungsanlagen und für die Verwertung oder Beseitigung 

von Abwasser oder festen Abfallstoffen, Fläche für Verkehrsanlagen ...  1,8. 

 

(2) Für Grundstücke mit einer festgesetzten Nutzung als Stellplatz, Garage oder Gemeinschaftsanlage 

ist der Nutzungsfaktor zugrunde zu legen, der nach Absatz 1 für die Grundstücke gilt, denen sie zuge-

ordnet sind. 

 

(3) Für Grundstücke, die nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und für die Art und Maß der Nut-

zung nicht festgesetzt sind, ist, 

1. wenn sie bebaut sind, bei der Bestimmung des Nutzungsfaktors nach Absatz 1 die tatsächliche 

Nutzung zugrunde zu legen, 

2. wenn sie nicht bebaut sind, aber nach der geordneten baulichen Entwicklung zur Bebauung anste-

hen, bei Bestimmung des Nutzungsfaktors nach Absatz 1 die Nutzung zugrunde zu legen, die bei 

den übrigen Grundstücken an der Erschließungsanlage überwiegt. Dabei ist das Verhältnis der er-

schlossenen Grundstücksflächen zueinander maßgebend. 

 



 

 

 

(4) Sind für ein Grundstück unterschiedliche Nutzungen zulässig, so bestimmt sich der Nutzungsfaktor 

nach der zulässigen Nutzungsart, für die in Absatz 1 der höchste Nutzungsfaktor vorgesehen ist. 

 

§ 48 Kostenspaltung 
Der Erschließungsbeitrag kann selbständig erhoben werden für 

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für die Erschließungsanlagen, 

2. die erstmalige Herstellung der Fahrbahnen, 

3. die erstmalige Herstellung der Nebenflächen, 

4. die erstmalige Herstellung der Parkflächen, 

5. die erstmalige Herstellung der Einrichtungen für die Beleuchtung der Erschließungsanlage, 

6. die erstmalige Herstellung der Einrichtungen für die Entwässerung der Erschließungsanlage. 

 

§ 49 Merkmale der endgültigen Herstellung 
(1) Straßen, befahrbare Wege und Plätze sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der 

Freien und Hansestadt Hamburg stehen oder an diesen eine Dienstbarkeit zu ihren Gunsten besteht 

und die Flächen mindestens mit einer Fahrbahn versehen und Beleuchtungs- und Entwässerungsein-

richtungen hergestellt sind. Für sie gelten ferner folgende Merkmale: 

1. Fahrbahnen und Parkflächen müssen mit einer festen Decke aus Asphalt, Beton, Reihensteinpflas-

ter, Kleinpflaster oder anderem gleichwertigen Material versehen und gegen die übrigen Flächen 

durch Bordsteine, Straßenrinnen oder Trennstreifen abgegrenzt sein; 

2. Nebenflächen müssen 

a) als Radwege mit einer festen Decke aus Asphalt, Beton oder anderem gleichwertigen Material 

versehen sein, 

b) als Grünanlagen durch Bepflanzung oder Einsaat gärtnerisch angelegt sein, 

c) als offene Entwässerungseinrichtungen in Form eines Grabens, einer Mulde oder Rinne ausge-

bildet sein und eine naturnahe Profilsicherung aus Rasen, Bepflanzung, Steinschüttung oder 

anderem gleichwertigen Material aufweisen, 

d) im Übrigen mindestens mit gewalzter Schlacke befestigt sein. 

 

(2) Mischflächen im Sinne von § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sind endgültig hergestellt, wenn 

1. ihre Flächen im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg stehen, 

2. eine feste Decke aus Asphalt, Beton, Reihensteinpflaster, Kleinpflaster oder anderem gleichwerti-

gen Material in einer für das Befahren mit Kraftfahrzeugen geeigneten Breite hergestellt ist und die 

übrigen Flächen mindestens mit gewalzter Schlacke befestigt oder durch Bepflanzung oder Einsaat 

gärtnerisch angelegt sind, 

3. Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen hergestellt sind. 

 

(3) Nicht befahrbare Wege im Sinne von § 127 Absatz 2 Nummer 2 BauGB sind endgültig hergestellt, 

wenn 

1. ihre Flächen im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg stehen, 



 

 

 

2. ein Belag aus Betonplatten oder anderem gleichwertigen Material in mindestens 1,5 m Breite her-

gestellt ist, 

3. die übrigen Flächen mindestens mit gewalzter Schlacke befestigt oder durch Bepflanzung oder Ein-

saat gärtnerisch angelegt sind, 

4. Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen hergestellt sind. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für die endgültige Herstellung von Teileinrichtungen nach § 

48. 

 

(5) Die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen und der Abschluss der Maßnahmen nach den 

Nummern 1 bis 6 von § 48 sind im Amtlichen Anzeiger bekannt zu machen. 

 

§ 50 Ablösung 
Die Freie und Hansestadt Hamburg kann die Ablösung des Erschließungsbeitrages im Ganzen vor der 

Entstehung der Beitragspflicht zulassen. Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der voraussichtlichen 

Höhe des Erschließungsbeitrages. Die Ablösung ist durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zu vereinbaren. 

Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

Zweiter Abschnitt  
Ausbaubeiträge 
 
§ 51 Erhebung des Ausbaubeitrages 
Die Freie und Hansestadt Hamburg erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes 

für die Erweiterung und Verbesserung der Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Absatz 2 des 

BauGB und zum Ausgleich der dadurch den Eigentümerinnen und Eigentümern und den Erbbauberech-

tigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenden Vorteile einen Ausbaubeitrag. 

 

§ 52 Umfang des Aufwandes für die Erweiterung und Verbesserung der Erschließungsanlagen 
(1) Der Aufwand nach § 51 umfasst die Kosten für 

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für die Erweiterung der Erschließungsanlagen, soweit 

die Flächen für beitragsfähige Maßnahmen nach den Nummern 2 bis 4 erforderlich sind, 

2. die Erweiterung und Verbesserung der Fahrbahnen einschließlich Straßenrinnen mit Ausnahme von 

Radfahrstreifen, 

3. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von 

a) Nebenflächen mit Ausnahme von Radwegen, 

b) Parkflächen, die Bestandteil von Straßen oder Plätzen sind, 

c) Beleuchtungseinrichtungen, 

d) Einrichtungen, die der Entwässerung von Erschließungsanlagen dienen, 

4. die Erweiterung und Verbesserung von nicht befahrbaren Wegen im Sinne von § 127 Absatz 2 

Nummer 2 BauGB . 

 



 

 

 

(2) Der Aufwand nach Absatz 1 umfasst auch den Wert der von der Freien und Hansestadt Hamburg 

aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. 

 

(3) Der Aufwand nach Absatz 1 umfasst nicht die Kosten für 

1. Maßnahmen, die der Unterhaltung oder der Instandsetzung der Erschließungsanlagen dienen, 

2. Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, 

3. die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, soweit die Fahrbahnen dieser Straßen 

keine größere Breite als ihre anschließenden freien Strecken erfordern. 

 

§ 53 Beitragsfähiger Aufwand 
Beitragsfähig ist der Aufwand für Straßen, Wege und Plätze bis zu den in § 45 genannten Breiten. 

 

§ 54 Ermittlung und Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes 
(1) Für die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes gilt § 46 Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(2) Der Anteil der Freien und Hansestadt Hamburg am beitragsfähigen Aufwand beträgt bei 

1. Anliegerstraßen und nicht befahrbaren Wegen im Sinne von § 127 Absatz 

2 Nummer 2 BauGB  30 vom Hundert, 

2. Haupterschließungs- und Hauptgeschäftsstraßen 

a) für die Fahrbahn ... 60 vom Hundert, 

b) für die Nebenflächen mit Ausnahme von Radwegen sowie für die 

Parkflächen ... 40 vom Hundert, 

c) für den Erwerb und die Freilegung der Flächen und für die übrigen 

Einrichtungen...  50 vom Hundert, 

3. Hauptverkehrsstraßen 

a) für die Fahrbahn ... 100 vom Hundert, 

b) für die Nebenflächen mit Ausnahme von Radwegen sowie für die 

Parkflächen ... 50 vom Hundert, 

c) für den Erwerb und die Freilegung der Flächen und für die übrigen 

Einrichtungen ... 70 vom Hundert. 

Für Plätze und befahrbare Wege gilt Satz 1 entsprechend. 

 

(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als 

1. Anliegerstraßen: 

Straßen, die überwiegend der Erschließung von Grundstücken dienen, die an diese oder an die 

unmittelbar mit diesen verbundenen Straßen und Wege grenzen; 

2. Haupterschließungsstraßen: 

Straßen, die überwiegend der Erschließung von Grundstücken und dem Verkehr innerhalb von 

Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen; 



 

 

 

3. Hauptgeschäftsstraßen: 

Straßen, an denen die Grundstücke mit Ladengeschäften überwiegen, soweit es sich nicht um 

Hauptverkehrsstraßen handelt; 

4. Hauptverkehrsstraßen: 

Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 

Durchgangsverkehr dienen. 

 

(4) Für die Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes finden die §§ 47, 47 a und 47 b Anwendung. 

 

§ 55 Entstehung der Beitragspflicht 
Die Beitragspflicht entsteht nach Abschluss der Maßnahmen nach den Nummern 1 bis 4 von § 52 Ab-

satz 1 mit der Bekanntmachung des Abschlusses der Maßnahmen im Amtlichen Anzeiger. 

 

§ 56 Anwendung von Vorschriften des Baugesetzbuchs 
§ 130 Absatz 2, § 133 Absätze 1 und 3, § 134 und § 135 BauGB finden für den Ausbaubeitrag entspre-

chende Anwendung. 

 

Dritter Abschnitt  
Gemeinsame Vorschriften 
 

§ 57 Anrechnung bisheriger Leistungen 
(1) Auf den Erschließungs- und Ausbaubeitrag ist den Beitragspflichtigen der Wert der von ihnen oder 

ihren Rechtsvorgängerinnen und -vorgängern gegen Anrechnung auf künftig fällig werdende Straßen-

baukosten abgetretenen Wegeflächen anzurechnen, soweit der Wert bei der Ermittlung des Erschlie-

ßungsaufwandes oder des Aufwandes für die Erweiterung und Verbesserung der Erschließungsanlagen 

berücksichtigt worden ist. Maßgebend ist der Verkehrswert im Zeitpunkt der Bereitstellung, soweit ver-

traglich kein anderer Wert vereinbart worden ist. 

 

(2) Auf den Erschließungsbeitrag sind den Beitragspflichtigen Sicherheitsleistungen für künftig fällig 

werdende Straßenbaukosten anzurechnen. 

 

§ 58 Berücksichtigung bisheriger Sielbaubeiträge 
Bei der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes nach § 46 bleiben die Kosten für die 

erstmalige Herstellung der öffentlichen Sielanlagen, soweit sie der Straßenentwässerung dienen, unbe-

rücksichtigt, wenn diese Anlagen vor dem 1. Januar 1972 betriebsfertig hergestellt und abgenommen 

worden sind. 

 

§ 59 (aufgehoben) 
 

ZEHNTER TEIL  
Verfahren 



 

 

 

 

§ 60 Beseitigungspflicht 
(1) Eine Person, die eine nach diesem Gesetz unzulässige Handlung vorgenommen hat, ist verpflichtet, 

die Folgen dieser Handlung zu beseitigen und den ordnungsmäßigen Zustand wieder herzustellen. 2 An 

ihrer Stelle und auf ihre Kosten handelt die Wegeaufsichtsbehörde, wenn dazu in den öffentlichen Weg 

eingegriffen oder dieser instand gesetzt werden muss. 

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Erlaubnis zur Sondernutzung erloschen ist, insbesondere 

durch Fristablauf, Widerruf oder Rücknahme. 

 

§ 61 Anordnungsbefugnis 
Die Wegeaufsichtsbehörde kann die zur Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere der Beseiti-

gungspflicht nach § 60 erforderlichen Verfügungen gegen den Pflichtigen erlassen. Wer verpflichtet ist, 

bestimmt sich nach allgemeinem Polizeirecht, soweit dies Gesetz keine Regelung trifft. Die Vollzugsbe-

amtinnen und -beamten der Behörde können solche Verfügungen auch mündlich an Ort und Stelle tref-

fen. 

 

§ 62 Kostenfestsetzung 
(1) Sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes Kosten zu erstatten, so werden diese durch Be-

scheid der Wegeaufsichtsbehörde festgesetzt. Die Ausführung von baulichen Maßnahmen an öffentli-

chen Wegen kann von einer Vorauszahlung in Höhe der voraussichtlichen Kosten abhängig gemacht 

werden. Die Vorauszahlung ist mit den endgültig entstandenen Kosten zu verrechnen, auch wenn die 

Person, die die Vorauszahlung leistete, die Kosten nicht zu tragen hat. 

 

(2) Zur Abgeltung der der Trägerin der Wegebaulast bei der Ausführung von Arbeiten auf Veranlassung 

anderer oder bei der Beseitigung von Schäden entstehenden allgemeinen Kosten werden Gemeinkos-

tenzuschläge erhoben, deren Höhe der Senat durch Rechtsverordnung festsetzt. 

 

(3) Werden festgesetzte Erstattungsbeträge innerhalb einer gesetzten Frist nicht entrichtet, so werden 

Säumniszinsen erhoben. Die Höhe der Säumniszinsen richtet sich nach § 19 des Gebührengesetzes in 

der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 63 Verjährung des Zahlungsanspruchs 
(1) Eine Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und von anderen Zahlungsansprüchen 

der Freien und Hansestadt Hamburg nach diesem Gesetz sowie eine Aufhebung oder Änderung der 

Festsetzung sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Die Festsetzungsfrist 

für Erschließungs- und Ausbaubeiträge beträgt fünf Jahre, für andere Zahlungsansprüche drei Jahre; 

sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Zahlungsanspruch entstanden ist. Wird vor Ablauf 

der Frist ein Antrag auf Festsetzung oder Aufhebung oder Änderung der Festsetzung gestellt, so ist die 

Festsetzungsfrist solange gehemmt, bis über den Antrag entschieden ist. 

 



 

 

 

(2) Festgesetzte Erschließungs- und Ausbaubeiträge verjähren in fünf Jahren, andere Zahlungsansprü-

che in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Zahlungsanspruch 

erstmals fällig geworden ist. 

 

(3) Die Verjährung wird unterbrochen durch Anerkenntnis, schriftliche Zahlungsaufforderung sowie 

durch Stundung, Verrentung, Aussetzung der Vollziehung, Rechtsmittel, Vollstreckungsmaßnahmen, 

Anmeldung zum Konkurs oder zur Zwangsversteigerung und durch jede nach außen in Erscheinung 

tretende Handlung der zuständigen Behörde zur Feststellung der Zahlungspflichtigen oder des Zah-

lungsanspruchs. 

 

(4) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung endet, beginnt eine neue Verjährungsfrist. 

 

(5) Durch die Verjährung erlischt der Anspruch. 

 

ELFTER TEIL  
Überleitung 
 

§ 64 Vorhandene öffentliche Wege 
Die beim In-Kraft-Treten des Gesetzes vorhandenen Straßen, Wege und Plätze sind öffentliche Wege 

im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie nach den bisherigen Rechtsvorschriften dem Gemeingebrauch als 

öffentliche Straßen, Wege oder Plätze gewidmet worden sind oder wenn für die Widmung die Rechts-

vermutung der unvordenklichen Zeit besteht. Sie sind in das Wegeverzeichnis einzutragen; dabei ist 

auch die Trägerin oder der Träger der Wegebaulast anzugeben, sofern dies nicht die Freie und Hanse-

stadt Hamburg ist. 

 

§ 65 Übernahmepflicht für Unternehmensstraßen 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg hat unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 die Wege-

baulast für öffentliche Wege im Sinne des § 64 zu übernehmen, soweit sie beim In-Kraft-Treten dieses 

Gesetzes einer anderen Person obliegt. Der Weg ist innerhalb von fünf Jahren zu übernehmen, sofern 

die bisherige Trägerin bzw. der bisherige Träger der Wegebaulast schriftlich zur Übernahme auffordert. 

Dies gilt nicht, wenn die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft oder eine andere Eisenbahn des öffentlichen 

Verkehrs im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes Trägerin der Wegebaulast ist. 

 

(2) Die Freie und Hansestadt Hamburg muss Eigentümerin der Wegefläche sein oder werden. § 14 

Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

 

(3) Der Weg muss nach den in Verträgen oder Straßenbaugenehmigungen festgelegten Bedingungen 

und Auflagen vollständig hergestellt sein. Sind weitere Bestimmungen über die endgültige Herstellung 

des Weges vorbehalten worden, so muss auch diesen Bestimmungen genügt sein, es sei denn, dass 

die Wegeaufsichtsbehörde binnen eines Jahres nach schriftlicher Aufforderung durch die bisher Ver-

pflichteten keine zusätzlichen Bedingungen oder Auflagen gemacht hat. 



 

 

 

 

(4) Der Weg muss bis zur Übernahme ordnungsgemäß unterhalten sein. 

 

(5) Die Übernahme wird durch Bescheid gegenüber der bisherigen Trägerin bzw. dem bisherigen Träger 

der Wegebaulast ausgesprochen. Sie ist öffentlich bekannt zu geben und wird mit Beginn des Rech-

nungsjahres wirksam, das auf die Bekanntgabe folgt. 

 

§ 66 Freiwillige Übernahme 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg kann die Wegebaulast auch übernehmen, wenn sie dazu nach § 

65 nicht verpflichtet ist. 

 

(2) Die Übernahmeabsicht wird den Trägerinnen und Trägern der Wegebaulast, den Eigentümerinnen 

und Eigentümern der Wegeflächen und den Anliegerinnen und Anliegern mitgeteilt. Die Betroffenen 

können innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat Einwendungen gegen die Übernahme erhe-

ben. Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Wegeaufsichtsbehörde über die Übernahme und 

über die Einwendungen durch Bescheid. Im Bescheid ist der Zeitpunkt der Übernahme festzusetzen. 

Die Übernahme ist öffentlich bekannt zu geben, wenn der Bescheid unanfechtbar geworden ist. 

 

(3) Zu dem in der Bekanntgabe bestimmten Zeitpunkt treten folgende Rechtswirkungen ein: 

1. Das Eigentum an dem Wege geht lastenfrei auf die Freie und Hansestadt Hamburg über, soweit es 

ihr nicht bereits zusteht. 

2. Die Freie und Hansestadt Hamburg wird Trägerin der Wegebaulast. 

 

(4) (aufgehoben). 

 

(5) Der Eigentumsverlust ist durch eine angemessene Entschädigung in Geld auszugleichen, sofern die 

Eigentümerin bzw. der Eigentümer nicht nach bisherigem Recht oder Verträgen zur unentgeltlichen 

Übertragung des Eigentums verpflichtet war. Soweit der Weg im Eigentum der bisherigen Trägerin bzw. 

des bisherigen Trägers der Wegebaulast stand, gilt die Abfindung durch die Übernahme der Wegebau-

last als abgegolten. Satz 1 gilt entsprechend für die dinglich Berechtigten. 4 § 43 Absatz 4 findet An-

wendung. 

 

(6) Ist der Weg bis zur Übernahme nicht ordnungsgemäß unterhalten und sind die Mängel nach der 

Übernahme beseitigt worden, so kann die Freie und Hansestadt Hamburg die Zahlung der Kosten ver-

langen. Der Anspruch entsteht mit dem Abschluss der Unterhaltungsmaßnahme; er richtet sich gegen 

die bisher Verpflichteten. Soweit mehrere Anliegerinnen und Anlieger verpflichtet gewesen sind, haben 

sie nach dem Verhältnis der Frontlängen Zahlung zu leisten. Der Anspruch ruht als öffentliche Last auf 

dem Grundstück. Solange an dem Grundstück ein Erbbaurecht besteht, ruht die öffentliche Last auf 

diesem. 6 § 135 des BauGB findet entsprechende Anwendung. 

 

§ 67 Wegebaulast bis zur Übernahme 



 

 

 

(1) Die Wegebaulast verbleibt bis zur Übernahme durch die Freie und Hansestadt Hamburg im bisheri-

gen Umfang unverändert bei der bisherigen Trägerin bzw. dem bisherigen Träger. Für die aus der We-

gebaulast folgenden Verpflichtungen haften auch die Anliegerinnen und Anlieger im Verhältnis der 

Frontlänge ihrer Grundstücke zur Gesamtlänge des Weges. Die Verpflichtung aus der Wegebaulast ruht 

als öffentliche Last auf dem Grundstück. Solange an dem Grundstück ein Erbbaurecht besteht, ruht die 

öffentliche Last auf diesem. 

 

(2) Kommt die Trägerin bzw. der Träger der Wegebaulast den Obliegenheiten hinsichtlich der Unterhal-

tung, Instandsetzung, Beleuchtung, Entwässerung und dergleichen nicht oder nicht ausreichend nach, 

so kann die Wegeaufsichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen anordnen. Soweit die Trägerin bzw. 

der Träger der Wegebaulast hierzu nach der Leistungsfähigkeit nicht in der Lage ist, kann auch gestat-

tet werden, auf einen verkehrsunsicheren Zustand durch Warn- oder Sperrzeichen hinzuweisen. 

 

§ 68 Bisherige Überfahrten 
Soweit nach bisherigem Recht eine Überfahrt rechtmäßig hergestellt ist, findet § 18 Anwendung; die 

Erlaubnis nach § 18 gilt als erteilt. 

 

§ 69 Bisherige Sondernutzungen 
Sondernutzungen, die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes rechtmäßig ausgeübt werden, bleiben unbe-

rührt; § 19 Absatz 4 ist jedoch anwendbar. 

 

§ 70 Bisherige Reinigungspflichten 
Ist nach den Rechtsvorschriften über die Wegereinigung, die bis zum 14. Oktober 1940 gegolten haben, 

noch beim In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eine andere Person als die Anliegerin oder der Anlieger zur 

Reinigung verpflichtet, so gilt diese Regelung bis zur Beendigung des Nutzungsverhältnisses fort. 

 

ZWÖLFTER TEIL  
Schlussbestimmungen 
 

§ 71 Befreiung 
(1) Die Wegeaufsichtsbehörde kann von den Vorschriften dieses Gesetzes befreien, wenn die öffentli-

chen Belange die Abweichung erfordern oder wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 

einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde, die Abweichung mit öffentlichen Interessen ver-

einbar ist und keine wesentliche Beeinträchtigung der Belange Beteiligter mit sich bringt. 

 

(2) Zahlungsverpflichtungen auf Grund dieses Gesetzes mit Ausnahme der Erschließungs- und Aus-

baubeiträge können in entsprechender Anwendung des § 21 des Gebührengesetzes in der jeweils gel-

tenden Fassung gestundet, erlassen oder erstattet werden. 

 

§ 72 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 



 

 

 

1. nicht zum Befahren bestimmte Wegeflächen unbefugt mit Fahrzeugen benutzt; 

2. einen öffentlichen Weg über den Gemeingebrauch oder den Anliegergebrauch hinaus ohne die 

nach § 19 erforderliche Erlaubnis oder eine private Verkehrsfläche zum Aufstellen von Gegenstän-

den ohne die nach § 25 Absatz 2 erforderliche Erlaubnis benutzt; 

3. die in einer Erlaubnis nach den §§ 18, 19, 22 oder 25 Absatz 2 enthaltenen Auflagen nicht erfüllt; 

4. einen öffentlichen Weg ohne die nach § 22 erforderliche Erlaubnis verändert; 

5. den Vorschriften des § 23 Absätze 1 bis 3 und 6 zuwiderhandelt; 

6. einer Pflicht nach den §§ 23 Absatz 5, 29, 30, 33, 34, 35 oder 36 nicht nachkommt, insbesondere 

als reinigungspflichtige Person nicht dafür sorgt, dass nach § 34 Beauftragte die Reinigung ord-

nungsgemäß ausführen, oder im Falle des vorübergehenden oder dauernden Wegfalls der Eignung 

der Beauftragten nicht unverzüglich eine andere Person mit der Reinigung beauftragt; 

7. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2 Kehricht auf oder in andere Bestandteile der öffentlichen Wege ver-

bringt; 

8. der Pflicht nach § 25 Absatz 1 Satz 1 nicht nachkommt; 

9. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 3 oder § 33 Absatz 2 Satz 2 Tausalz oder tausalzhaltige Mittel zum 

Streuen verwendet. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 


